
2. Für den Fall, dass die erste Frage zu verneinen [ist]: Ist die 
nationale Regelung mit Art. 43 EG (bzw. Art. 49 AEUV) 
vereinbar, wenn dem Einbringenden das Recht eingeräumt 
wird, für die infolge der Aufdeckung der stillen Reserven 
entstehende Steuer zinsfreie Stundung in dem Sinne be
antragen zu können, dass die auf den Veräußerungsgewinn 
entfallende Steuer in jährlichen Teilbeträgen von mindestens 
je einem Fünftel entrichtet werden kann, sofern die Entrich
tung der Teilbeträge sichergestellt ist? 

Vorabentscheidungsersuchen des Székesfehérvári 
Törvényszék (Ungarn), eingereicht am 19. April 2012 — 
Gábor Fekete/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középdunántúli 

Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága 

(Rechtssache C-182/12) 

(2012/C 217/10) 

Verfahrenssprache: Ungarisch 

Vorlegendes Gericht 

Székesfehérvári Törvényszék 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Gábor Fekete 

Beklagte: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középdunántúli Regioná
lis Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága 

Vorlagefrage 

Reicht nach Art. 561 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 
2454/93 ( 1 ) der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchfüh
rungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des 
Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (im 
Folgenden: Durchführungsverordnung) für einen privaten Ge
brauch des Beförderungsmittels die Ermächtigung aus, die der 
außerhalb des Zollgebiets ansässige Eigentümer des Beför
derungsmittels erteilt, oder ist der private Gebrauch des Beför
derungsmittels nur im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses mög
lich, konkret wenn er (der Eigentümer) dies im Anstellungsver
trag vorsieht? 

( 1 ) ABl. L 253, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Judicial de Braga 
(Portugal), eingereicht am 23. April 2012 — Impacto Azul, 
Lda/BPSA 9 — Promoção e Desenvolvimento de 

Investimentos Imobiliários, SA u. a. 

(Rechtssache C-186/12) 

(2012/C 217/11) 

Verfahrenssprache: Portugiesisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal Judicial de Braga 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Impacto Azul, Lda 

Beklagte: BPSA 9 — Promoção e Desenvolvimento de Investi
mentos Imobiliários, SA, Bouygues Imobiliária, SGPS, Lda, 
Bouygues Immobilier SA, Aniceto Fernandes Viegas, Óscar Ca
banez Rodriguez 

Vorlagefrage 

Verstößt es gegen das Gemeinschaftsrecht, konkret Art. 49 
AEUV — in seiner Auslegung durch den Gerichtshof der Euro
päischen Gemeinschaften —, wenn Art. 481 Abs. 2 CSC vor
sieht, dass in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassene Un
ternehmen von der Anwendung der in Art. 501 CSC vorgese
henen Regelung ausgenommen sind? 

Klage, eingereicht am 25. April 2012 — Europäische 
Kommission/Französische Republik 

(Rechtssache C-193/12) 

(2012/C 217/12) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: B. 
Simon und J. Hottiaux) 

Beklagte: Französische Republik 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass die Französische Republik dadurch gegen 
ihre Verpflichtungen aus Art. 3 Abs. 1 und 4 sowie Anhang 
I der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 
1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch 
Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen ( 1 ) verstoßen hat, 
dass sie es versäumt hat, mehrere durch Oberflächen- und 
Grundwasserkörper gekennzeichnete Gebiete, die von einem 
überhöhten Nitratgehalt und/oder dem Phänomen der Eu
trophierung betroffen bzw. bedroht sind, als gefährdete Ge
biete auszuweisen;
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— der Französische Republik die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Kommission rügt, dass die Beklagte, als sie im Jahr 2007 
eine Überprüfung der gefährdeten Gebiete vorgenommen habe, 
diese Gebiete nicht so vollständig erfasst habe, wie ihr nach Art. 
3 Abs. 1 und 4 sowie Anhang I der Richtlinie 91/676 vor
geschrieben sei. 

Die Kommission wirft den französischen Behörden insbesondere 
vor, es versäumt zu haben, zehn zusätzliche gefährdete Gebiete 
auszuweisen, und keine konkreten Angaben gemacht zu haben, 
die dieses Versäumnis rechtfertigen könnten. 

( 1 ) ABl. L 375, S. 1. 

Klage, eingereicht am 26. April 2012 — Europäische 
Kommission/Französische Republik 

(Rechtssache C-197/12) 

(2012/C 217/13) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: F. 
Dintilhac und C. Soulay) 

Beklagte: Französische Republik 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass die Französische Republik dadurch gegen 
ihre Verpflichtungen aus der Mehrwertsteuerrichtlinie ( 1 ), 
und zwar aus deren Art. 148 Buchst. a, c und d, verstoßen 
hat, dass sie die Mehrwertsteuerbefreiung der in Art. 262 
Ziff. II Nrn. 2, 3, 6 und 7 des Code général des impôts 
genannten Umsätze, soweit es um Schiffe geht, die im ent
geltlichen Passagierverkehr oder zur Ausübung einer Han
delstätigkeit eingesetzt werden, nicht vom Erfordernis eines 
Einsatzes auf hoher See abhängig macht; 

— der Französischen Republik die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Mit der vorliegenden Klage macht die Kommission geltend, dass 
die Mehrwertsteuerbefreiung der in Art. 262 Ziff. II Nrn. 2, 3, 6 
und 7 des Code général des impôts (Allgemeines Steuergesetz
buch, im Folgenden: CGI) genannten Umsätze, soweit es um 
Schiffe geht, die im entgeltlichen Passagierverkehr oder zur Aus
übung einer Handelstätigkeit eingesetzt werden, nicht vom Er
fordernis eines Einsatzes auf See abhängig gemacht worden 
seien. Die genannte Voraussetzung, dass die Schiffe auf hoher 

See eingesetzt werden müssten, sei zwar auf die mit Gründen 
versehene Stellungnahme, die die Kommission an die nationalen 
Behörden gerichtet habe, in die in Frankreich für die Mehrwert
steuer geltenden Gesetzesbestimmungen eingefügt worden. Der 
Anpassung von Art. 262 Ziff. II Nr. 2 CGI an die Vorgaben der 
Mehrwertsteuerrichtlinie sei jedoch durch einen für die Verwal
tung verbindlichen Anwendungserlass, der nach der Gesetzes
änderung veröffentlicht worden sei und die Voraussetzung eines 
Einsatzes auf hoher See nicht erwähne, obwohl sie im Gesetz 
vorgesehen sei, die Wirksamkeit genommen worden. 

Nach Ansicht der Kommission vermag keines der von der Be
klagten während des Vorverfahrens vorgebrachten Argumente, 
die sich u. a. auf die enge Auslegung von Art. 148 Buchst. a der 
Mehrwertsteuerrichtlinie und die übermäßig restriktive Aus
legung der Voraussetzung, dass die Schiffe auf hoher See einge
setzt werden müssten, bezogen hätten, die Nichtbeachtung der 
Vorschriften der Mehrwertsteuerrichtlinie zu rechtfertigen. Auch 
Art. 131 der Mehrwertsteuerrichtlinie, auf den sich die franzö
sischen Behörden berufen hätten, könne keine Ausnahme von 
dem Grundsatz rechtfertigen, dass Steuerbefreiungen eng aus
zulegen seien. 

( 1 ) Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Raad van State 
(Niederlande) eingereicht am 27. April 2012 — Minister 
voor Immigratie en Asiel, anderer Verfahrensbeteiligter: X 

(Rechtssache C-199/12) 

(2012/C 217/14) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Raad van State 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelführer: Minister voor Immigratie en Asiel 

anderer Verfahrensbeteiligter: X 

Vorlagefragen 

1. Bilden Ausländer mit einer homosexuellen Ausrichtung eine 
bestimmte soziale Gruppe im Sinne von Art. 10 Abs. 1 
Buchst. d der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. 
April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung 
und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig interna
tionalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu ge
währenden Schutzes (ABl. L 304, S. 12, im Folgenden: 
Richtlinie)?
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